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(54) ROLLENROST

(57) Rollenrost (1) umfassend einen Maschinenrah-
men (2) mit einer Vielzahl von mit Klassierscheiben (31)
und Abstandselementen (33) bestückten Siebwellen (3),
welche in Längsrichtung (23) des Maschinenrahmens (2)
hintereinander angeordnet und an dem Maschinenrah-
men (2) drehbar gelagert sind,
wobei jeder Siebwelle (3) eine Trägereinrichtung (5) zu-
geordnet ist, welche unterhalb der jeweiligen Siebwelle
(3) angeordnet ist und an welcher mindestens eine Ab-
streifeinrichtung (7) befestigt ist,
wobei die mindestens eine Abstreifeinrichtung (7) durch

eine Vielzahl von flacheisenförmigen Metallkörpern (71)
gebildet ist, wobei jedem zwischen benachbarten Klas-
sierscheiben (31) durch ein Abstandselement (33) aus-
gebildeten Spaltraum (35) ein flacheisenförmiger Metall-
körper (71) zugeordnet ist und wobei die flacheisenför-
migen Metallkörper (71) hochkant stehend ausgehend
von der jeweiligen Trägereinrichtung (5) in die von be-
nachbarten Klassierscheiben (31) gebildeten Spalträu-
me (35) der Siebwellen (3) hinein erstreckend ausgebil-
det sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Rollenrost
zur Feinabsiebung.
[0002] Aus dem Stand der Technik, beispielsweise aus
der EP 3 636 355 A1, sind bereits Rollenroste zur Klas-
sierung von beispielsweise Gesteinshaufwerk bekannt
geworden. Die aus dem Stand der Technik bekannten
Rollenroste umfassen einen Maschinenrahmen mit einer
Vielzahl von Klassierscheiben und Abstandselementen
bestückten Siebwellen, welche üblicherweise in Längs-
richtung des Maschinenrahmens hintereinander ange-
ordnet und gegenüber dem Maschinenrahmen drehbar
gelagert sind. Jede Siebwelle weist eine gegenüber der
jeweiligen Siebwelle ortsfest angeordnete Trägereinrich-
tung auf, an welcher mindestens eine Abstreifeinrichtung
befestigt ist. Die Abstreifeinrichtungen dienen dabei da-
zu, den zwischen zwei benachbarten Klassierscheiben
gebildeten Spaltraum von Anhaftungen des Siebmateri-
als frei zu halten und damit einen Verschluss der für die
Funktion des Rollenrosts notwendigen Spalträume zu
verhindern. Insbesondere bei stark anhaftendem Sieb-
material, beispielsweise bei mit Feuchtigkeit versetztem
Material, wie insbesondere lehmhaltigem Material,
kommt es zu einer erhöhten Anhaftung des abzusieben-
den Materials im Bereich der Spaltzwischenräume. Die
Spaltzwischenräume werden dabei durch die Seitenflä-
chen der Klassierscheiben als auch die Umfangsflächen
der zwischen den Klassierscheiben angeordneten Ab-
standselementen, insbesondere der kreisförmigen Ab-
standsscheiben, begrenzt. An den vorgenannten Ober-
flächen haftet das Siebmaterial an und wird durch die
Vorsehung der Abstreifeinrichtungen während der Rota-
tion der Siebwellen abgestreift bzw. von den vorbezeich-
neten Oberflächen abgeschält.
[0003] Bei den aus dem Stand der Technik bekannten
Rollenrosten ist es nachteilig, dass die Abstreifeinrich-
tungen üblicherweise aus einem Metallmaterial in Tafel-
form gebildet werden, wobei sich die Flächenebene der
die Abstreifeinrichtung bildenden Metalltafel üblicherwei-
se parallel zu der Längsachse der Siebwellen und damit
orthogonal zu der Transportrichtung des Rollenrostes er-
streckt. Die Flächenebene der Abstreifeinrichtungen ver-
läuft dabei ebenfalls orthogonal zu den Flächenebenen
der Klassierscheiben.
[0004] Weiterhin nachteilig an dem vorgenannten
Stand der Technik ist es, dass die Abstreifeinrichtungen,
gesehen in Umfangsrichtung der rotierenden Siebwel-
len, eine geringe Steifigkeit bzw. eine geringe Biegestei-
figkeit aufweisen, derart, dass es zu einem schnellen
Verschleiß der vorgenannten Abstreifeinrichtungen
kommt. Bei Auftreten eines Verschleißes können die vor-
bekannten Abstreifeinrichtungen lediglich durch kom-
plett neue Abstreifeinrichtungen ersetzt werden. Im
Stand der Technik ist bereits bei Auftreten eines geringen
Verschleißes erforderlich einen kompletten Austausch
der Abstreifeinrichtung zur Wiederherstellung der Ab-
streiffunktion vorzunehmen.

[0005] Weiterhin ist an den aus dem Stand der Technik
bekannten Abstreifeinrichtungen nachteilig, dass die in
die Spalträume zwischen den benachbarten Klassier-
scheiben angeordneten Abstreifelemente lediglich aus
Blechmaterial geformt sind. Aufgrund des damit in Um-
fangsrichtung der Siebwellen einhergehenden reduzier-
ten Widerstandsmomentes der Abstreifelemente ist es
nicht möglich, den Spaltraum beliebig klein auszuführen,
da dies zu einer weiteren Schwächung der vorgesehe-
nen Abstreifelemente führen würde.
[0006] Ausgehend von dem vorgenannten Stand der
Technik und den damit verbundenen Nachteilen ist es
die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein verbesser-
tes Rollenrost für die Feinabsiebung von Material bereit-
zustellen, welches insbesondere über eine erhöhte Le-
bensdauer der Einzelelemente verfügt und bei welchem
weiterhin die Wartbarkeit und Revidierbarkeit signifikant
verbessert ist.
[0007] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird gelöst
durch ein Rollenrost mit den Merkmalen gemäß dem An-
spruch 1.
[0008] Das erfindungsgemäße Rollenrost umfasst ei-
nen Maschinenrahmen mit einer Vielzahl von mit Klas-
sierscheiben und Abstandselementen bestückten Sieb-
wellen, welche in Längsrichtung des Maschinenrahmens
hintereinander angeordnet gegenüber dem Maschinen-
rahmen drehbar gelagert sind. Jeder Siebwelle ist eine
Trägereinrichtung zugeordnet, welche unterhalb der je-
weiligen Siebwelle angeordnet ist und an welcher min-
destens eine Abstreifeinrichtung befestigt ist. Die min-
destens eine Abstreifeinrichtung ist durch eine Vielzahl
von flacheisenförmigen Metallkörpern gebildet, wobei je-
dem zwischen zwei benachbarten Klassierscheiben
durch das Abstandselement ausgebildeten Spaltraum
ein flacheisenförmiger Metallkörper zugeordnet ist und
wobei die flacheisenförmigen Metallkörper hochkant ste-
hend ausgehend von der jeweiligen Trägereinrichtung in
die von benachbarten Klassierscheiben gebildeten Spal-
träume der Siebwellen hinein erstreckend ausgebildet
sind.
[0009] Die Längsachsen der Siebwellen erstrecken
sich dabei zwischen den beiden gegenüberliegenden
Längsseiten des Maschinenrahmens und sind damit be-
vorzugt orthogonal zu der Längsrichtung des Maschinen-
rahmens, folglich in Querrichtung des Maschinenrah-
mens, ausgerichtet. In der vorgenannten Ausführungs-
form erstrecken sich die Ebenen der Klassierscheiben in
Längsrichtung des Maschinenrahmens, die Vielzahl der
auf einer Siebwelle drehfest angeordneten Klassier-
scheiben sind jeweils mittels Abstandselementen in ei-
nem definierten Abstand zueinander angeordnet zur
Ausbildung eines Spaltraums zwischen den jeweils be-
nachbarten Klassierscheiben. Die Ebenen der auf den
Siebwellen drehfest angeordneten Klassierscheiben
verlaufen dabei parallel zu den Flächenebenen der flach-
eisenförmigen Metallkörper. In der vorgenannten Aus-
führungsform verlaufen die Flächenebenen der flachei-
senförmigen Metallkörper in Längsrichtung des Maschi-
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nenrahmens. Die flacheisenförmigen Metallkörper hal-
ten die für die Siebung erforderlichen Spalträume frei.
Die Transportrichtung des Rollenrosts erstreckt sich im
Wesentlichen orthogonal zu den Längsachsen der Sieb-
wellen in deren Rotationsrichtung. Die Siebebene des
Rollenrosts wird durch die fiktive Ebene gebildet, welche
die Längsachsen der Siebwellen verbindet.
[0010] Die Siebwellen und folglich die gegenüber den
Siebwellen drehfest angeordneten Klassierscheiben
können über Ketten, Kegelräder oder einzeln angetrie-
ben werden, wobei die Drehzahl der Siebwellen üblicher-
weise gleichbleibend ausgebildet ist. Es kann jedoch
auch vorgesehen werden, die Siebwellen mit unter-
schiedlichen Drehzahlen anzutreiben.
[0011] Die Siebwellen können in Längsrichtung des
Maschinenrahmens waagerecht bzw. geneigt und folg-
lich in Transportrichtung an- und/oder absteigend aus-
gebildet werden.
[0012] Bei einem flacheisenförmigen Metallkörper
kann es sich beispielsweise um ein zu einer Stange ge-
walztes Metallstück handeln. Insbesondere kann es sich
um einen Flachstahl handeln. Die Metallkörper in Flach-
eisenform, welche erfindungsgemäß Verwendung fin-
den, können jedoch auch als Guss- oder Schmiedeteil
oder über ein ähnliches Verfahren hergestellt werden.
Ein flacheisenförmiger Metallkörper ist als bandförmiger
Metallkörper ausgestaltet und weist eine Ober- und eine
Unterseite auf, welche über zwei gegenüberliegende
Längskanten und zwei einander gegenüberliegende
Stirnkanten verbunden sind, wobei die Höhe der Kanten
die jeweilige Dicke des flacheisenförmigen Metallkörpers
definiert. Bei umlaufend gleicher Kantenhöhe ergibt sich
ein flacheisenförmiger Metallkörper mit gleichbleibender
Dicke. Die Längskanten erstrecken sich in Längsrichtung
des flacheisenförmigen Metallkörpers und die Stirnkan-
ten in Querrichtung des flacheisenförmigen Metallkör-
pers. Durch Variation der Kantenhöhe in Längs- und/oder
Querrichtung des flacheisenförmigen Metallkörpers kön-
nen flacheisenförmige Metallkörper mit unterschiedlich
dicken Verläufen realisiert werden. Die Flächenebene
des flacheisenförmigen Metallkörpers liegt in der Ebene
mit der größten Flächenerstreckung des flacheisenför-
migen Metallkörpers und liegt als Mittelebene üblicher-
weise zwischen der Ober- und Unterseite des Metallkör-
pers.
[0013] Die erfindungsgemäßen Rollenroste bilden für
die Absiebung des Materials Spalträume in der Siebe-
bene aus, welche durch eine Spaltbreite bzw. einen
Querspalt sowie eine Spaltlänge bzw. einen Längsspalt
definiert werden. Als Querspalte werden die quer zur För-
dereinrichtung des Rollenrostes verlaufenden Spalte be-
zeichnet, welche die Spaltbreite der Spalträume definie-
ren. Die Spaltbreite ist durch den Abstand zwischen zwei-
er benachbarter Klassierscheiben auf der jeweiligen
Siebwelle definiert. Als Längsspalte des Rollenrosts wer-
den längs zur Fördereinrichtung des Rollenrostes ver-
laufende Spalte bezeichnet, welche durch die Abstände
zwischen den Umfangsflächen von in Transportrichtung

aufeinanderfolgenden Klassierscheiben ausgebildet
sind. Zur Ausbildung der Spaltbreite werden auf den
Siebwellen abwechselnd Klassierscheiben und Ab-
standselemente entlang der Längsachse der Siebwellen
angeordnet. Bei den Abstandselementen kann es sich
um kreisringförmige Zylinder handeln, deren Innen-
durchmesser an die Abmessungen der Siebwelle ange-
passt sind. Bevorzugt können die Abstandselemente,
welche eine kreiszylinderförmige Außenform aufweisen,
ebenfalls über die Siebwelle angetrieben werden und
hierzu form- und/oder kraftschlüssig mit der Siebwelle
verbunden werden. Die Abmessung der Abstandsele-
mente in Richtung der Längsachse der Siebwellen be-
stimmt den Abstand zweier aneinander angrenzender
Klassierscheiben und damit die Spaltbreite.
[0014] Die mindestens eine Trägereinrichtung kann
gegenüber dem Maschinenrahmen ortsfest angeordnet
werden oder sind mit dem Maschinenrahmen zur Fest-
legung der Position und Ausrichtung der Trägereinrich-
tung mit dem Maschinenrahmen bevorzugt verbunden
oder daran befestigt, wie insbesondere verschraubt.
[0015] Die Flächenebenen der flacheisenförmigen
Metallkörper können im Wesentlichen parallel zu den
Scheibenebenen der Klassierscheiben angeordnet wer-
den.
[0016] Die mindestens eine Abstreifeinrichtung kann
zur Einstellung des Abstands zwischen den flacheisen-
förmigen Metallkörpern und den Siebwellen an der Trä-
gereinrichtung höhenverstellbar und nachstellbar ange-
ordnet werden. Durch die Höhenverstellbarkeit und
Nachstellbarkeit der Abstreifeinrichtungen wird es er-
möglicht, den während der Nutzung auftretenden Ver-
schleiß der Abstreifeinrichtungen und insbesondere der
flacheisenförmigen Metallkörper zu kompensieren, ohne
dass die Abstreifeinrichtungen komplett ausgetauscht
werden müssen.
[0017] Bevorzugt kann es vorgesehen werden, dass
eine Mehrzahl benachbarter flacheisenförmiger Metall-
körper zu einer eine Abstreifeinrichtung bildenden Grup-
pe zusammengefasst werden, wobei die die Abstreifein-
richtung bildenden flacheisenförmigen Metallkörper über
ein Querelement miteinander verbunden und gemein-
sam höhenverstellbar an einer Trägereinrichtung ange-
ordnet sind. Die Zusammenfassung einer Mehrzahl be-
nachbarter flacheisenförmiger Metallkörper zu einer
Gruppe, welche eine Abstreifeinrichtung ausbildet, weist
den Vorteil auf, dass Gruppen von Flacheisen gebildet
werden können, welche während einer Wartung
und/oder insbesondere beim Austausch der Abstreifein-
richtung ein gut handhabbares Gewicht aufweisen. Die
Gruppierung weist weiterhin den Vorteil auf, dass einem
entlang der Längsachse der Siebwellen unterschiedli-
chen Verschleiß der mindestens einen Abstreifeinrich-
tung durch Nachstellung oder Austausch der in Gruppen
zusammengefassten flacheisenförmigen Metallkörpern
besser begegnet werden kann.
[0018] Insbesondere kann es vorgesehen werden, die
aus den Gruppen von flacheisenförmigen Metallkörpern
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gebildeten Abstreifeinrichtungen in Längsrichtung der
Siebwelle mit einer Breite von 40 bis 50 cm auszugestal-
ten.
[0019] Weiterhin kann es vorgesehen werden, dass
die mindestens eine Abstreifeinrichtung über zwei in
Querrichtung des Maschinenrahmens beabstandet an-
geordnete Klemmeinrichtungen an einer Trägereinrich-
tung höhenverstellbar befestigt ist, wobei bevorzugt die
Klemmeinrichtungen jeweils an der Trägereinrichtung
lösbar befestigt sind, wodurch die Abstreifeinrichtung
zwischen der Klemmeinrichtung und der Trägereinrich-
tung zur Festlegung deren Höhenlager verklemmbar ist.
[0020] Die Klemmeinrichtung kann eine Klemmplatte
aufweisen, die über mindestens ein Schraubelement an
einer Trägereinrichtung befestigt ist, wobei der Abstand
der Klemmplatte zu der Trägereinrichtung über das min-
destens eine Schraubelement festlegbar ist.
[0021] Die Klemmplatte kann derart ausgestaltet wer-
den, dass diese auf mindestens einer Längsseite eines
flacheisenförmigen Metallkörpers aufliegt und mindes-
tens eine gegenüberliegende Längsseite mindestens ei-
nes flacheisenförmigen Körpers gegen die Trägerein-
richtung presst.
[0022] Es kann vorgesehen werden, an der Trägerein-
richtung mindestens eine, bevorzugt zwei, gekonterte
Maschinenschrauben zur Festlegung der Höhenlage ei-
ner Abstreifeinrichtung anzuordnen.
[0023] Weiterhin kann es vorgesehen werden, die
flacheisenförmigen Metallkörper in Transportrichtung
geneigt angeordnet anzubringen, wobei die Längsachse
der flacheisenförmigen Metallkörper mit der Tangente
der Umfangsfläche der Abstandselemente einen Winkel
im Bereich von 15° bis 90° einschließt.
[0024] Die Klassierscheiben können in Form einer
Scheibe mit einem veränderlichen Radius über deren
Umfang ausgestaltet werden.
[0025] Insbesondere kann es vorgesehen werden, die
Klassierscheiben beispielsweise in Form von Ellipsen-
scheiben, Vieleckscheiben, Polygonscheiben oder ähn-
lichen Scheibenformen auszugestalten.
[0026] Es kann bevorzugt vorgesehen werden, dass
der Hub der Ellipsenscheibe und damit der Unterschied
zwischen dem minimalen und maximalen Radius der El-
lipsenscheibe einen Wert im Bereich von 40 bis 50 mm
aufweist.
[0027] Die Spaltweite des Spaltraums zwischen zwei-
er benachbarter Klassierscheiben der Siebwellen kann
auf einen Abstand kleiner als 40 mm, besonders bevor-
zugt auf einen Abstand von kleiner als 30 mm, beispiels-
weise auf 25 oder 20 mm, gewählt werden.
[0028] Die flacheisenförmigen Metallkörper sind be-
vorzugt aus einem nicht rostenden Edelstahl, insbeson-
dere aus einer Edelstahllegierung, gebildet.
[0029] Die flacheisenförmigen Metallkörper können
aus einem Chromstahl, wie insbesondere aus einem
martensitischen rostfreien Chromstahl und insbesonde-
re aus einem Rasierklingenstahl, gebildet werden.
[0030] Bei einem Rasierklingenstahl handelt es sich

beispielsweise um einen martensitischen rostfreien
Chromstahl, wie dieser beispielsweise von der Firma
Sandvik mit der Bezeichnung 13C26 am Markt verfügbar
erhältlich ist.
[0031] Das die flacheisenförmigen Metallkörper bil-
dende Metallmaterial kann zumindest in Teilbereichen
einer Materialhärtung unterzogen werden. Insbesondere
können die flacheisenförmigen Metallkörper zumindest
bereichsweise einer Borierung unterzogen werden.
[0032] Unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren
werden beispielhafte Ausführungsformen zur genaueren
Erläuterung der vorliegenden Erfindung dargestellt.
[0033] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Gesamtansicht einer bei-
spielhaften Ausführungsform eines erfindungs-
gemäßen Rollenrosts;

Fig. 2 die Detailansicht einer erfindungsgemäßen
Siebwelle mit Trägereinrichtung und Abstreif-
einrichtungen;

Fig. 3 die Schnittansicht der beispielhaften Ausfüh-
rungsform des Rollenrosts gemäß Fig. 1 in
Schnittansicht entlang der Längsachse des
Maschinenrahmens; sowie

Fig. 4 die schematische Schnittansicht eines Aus-
schnitts einer beispielhaften Ausführungsform
eines erfindungsgemäßen Rollenrost.

[0034] In der Fig. 1 ist eine erste Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Rollenrosts 1 dargestellt. Das Rol-
lenrost 1 umfasst dabei einen durch zwei einander ge-
genüberliegende Metalltafeln gebildete Maschinenrah-
men 2. Die Längsachse des Maschinenrahmens 2 ist in
der Zeichnung mit dem Doppelpfeil 23 sowie die Quer-
richtung des Maschinenrahmens mit dem Doppelpfeil 25
markiert. Die erfindungsgemäße Ausführungsform des
Rollenrosts 1 weist acht entlang der Längsrichtung 23
des Maschinenrahmens 2 angeordnete Siebwellen 3 auf.
Auf jeder der Siebwellen 23 befindet sich eine Vielzahl
von Klassierscheiben 31 und Abstandselementen 33,
welche entlang der Längsachse der Siebwellen 3 ab-
wechselnd angeordnet sind. Die acht Siebwellen 3 sind
in Längsrichtung 23 des Maschinenrahmens 2 hinterein-
ander angeordnet und gegenüber dem Maschinenrah-
men 2 drehbar gelagert. Die Siebwellen 3 sind durch eine
Antriebseinrichtung 9 angetrieben, die Figur 1 zeigt das
Beispiel einer Antriebseinrichtung 9 in Form eines Elek-
tromotors mit Getriebe angetrieben.
[0035] Die Fig. 2 zeigt zur vereinfachten Darstellung
eine einzelne Siebwelle 3 mit einer zugehörigen Träge-
reinrichtung 5, welche unterhalb der Siebwelle 3 ange-
ordnet ist und an welcher vier Abstreifeinrichtungen 7
befestigt sind. Wie dies weiterhin der Fig. 2 entnehmbar
ist, sind auf der Siebwelle 3 eine Vielzahl von Klassier-
scheiben 31 und Abstandselementen 33 einander ab-
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wechselnd angeordnet, wobei sich die Ebenen 311 der
Klassierscheiben 31 orthogonal zu der Längsachse 37
der Siebwelle 3 erstrecken. Zwischen zwei benachbarten
Klassierscheiben 31 ist jeweils ein Abstandselement 33
zur Ausbildung eines definierten Spaltraums 35 ange-
ordnet. Die Abmessung des Abstandselementes 33 in
Richtung der Längsachse 37 der Siebwelle 3 definiert
dabei die resultierende Spaltbreite bzw. den Querspalt
des Rollenrosts 1. In der Fig. 2 sind die Umfangsflächen
312 der Klassierscheiben 31 ersichtlich, wobei die unter-
schiedlichen Abstände der Umfangsflächen 312 der un-
terschiedlichen Klassierscheiben 31 aufgrund der unter-
schiedlichen Stellung der Klassierscheiben 31 gegenü-
ber der Siebwelle 3 resultieren. Die Vielzahl der Klassier-
scheiben 31 sind dabei gegenüber der Siebwelle 3 ge-
geneinander versetzt drehfest angeordnet, wie dieses
auch der Schnittdarstellung in der Fig. 3 entnehmbar ist.
[0036] Die Abstreifeinrichtungen 7 sind durch eine
Vielzahl von flacheisenförmigen Metallkörpern 71 gebil-
det. In der beispielhaften Ausführungsform gemäß Fig.
2 sind über die Gesamtbreite der dargestellten Siebwelle
3 entlang deren Längsachse 37 vier Abstreifeinrichtun-
gen 7 ausgebildet. In jedem zwischen zwei benachbarten
Klassierscheiben 31 ausgebildeten Spaltraum 35 ist ein
flacheisenförmiger Metallkörper 71 angeordnet, wobei
die flacheisenförmigen Metallkörper 71 hochkant ste-
hend ausgehend von der Trägereinrichtung 5 sich in den
von benachbarten Klassierscheiben 31 gebildeten Spal-
traum 35 der Siebwelle 3 hinein erstrecken. Wie dies
ebenfalls der Fig. 2 entnehmbar ist, erstrecken sich die
Flächenebenen der flacheisenförmigen Metallkörper im
Wesentlichen parallel zu den Scheibenebenen der Klas-
sierscheiben 31.
[0037] Die Abstreifeinrichtungen 7 sind an der Träge-
reinrichtung 5 höhenverstellbar und nachstellbar ange-
ordnet, derart, dass der Abstand zwischen den flachei-
senförmigen Metallkörpern 71 und den Siebwellen 3 ein-
stellbar ist.
[0038] Wie dies weiterhin der beispielhaften Ausfüh-
rungsform gemäß Fig. 2 entnehmbar ist, sind zehn an-
einander benachbarte flacheisenförmige Metallkörper
71 jeweils zu einer Abstreifeinrichtung 7 zusammenge-
fasst, wobei die flacheisenförmigen Metallkörper 71 der
Gruppe über ein Querelement 72 miteinander verbunden
und gemeinsam höhenverstellbar an der Trägereinrich-
tung 5 angeordnet sind. Die Abstreifeinrichtungen 7 sind
über zwei in Querrichtung 25 des Maschinenrahmens 2
beabstandet angeordnete Klemmeinrichtungen 73 an
der Trägereinrichtung 5 höhenverstellbar befestigt. Die
Klemmeinrichtungen 73 sind dabei an der Trägereinrich-
tung 5 lösbar über Schraubelemente 733 befestigt, wo-
durch die Abstreifeinrichtungen 7 zwischen der Klemm-
einrichtung 73 und der Trägereinrichtung 5 zur Festle-
gung der Höhenlage der Abstreifeinrichtung 7 bzw. des
Abstands der flacheisenförmigen Metallkörper 71 relativ
zu der Siebwelle 3 bzw. relativ zu den Oberflächen der
Abstandselemente 33 einstellbar sind. Die Klemmein-
richtung 73 weist in der dargestellten Ausführungsform

eine Klemmplatte 731 auf, welche über zwei Schraube-
lemente 733 an der Trägereinrichtung 5 befestigt ist, wo-
bei der Abstand der Klemmplatte 731 zu der Trägerein-
richtung 5 über die zwei Schraubelemente 733 festlegbar
ist.
[0039] Weiterhin verfügen die Abstreifeinrichtungen 7
jeweils über zwei gekonterte Maschinenschrauben 53,
welche an der Trägereinrichtung 5 befestigt sind und wo-
rüber die Höhenlage der Abstreifeinrichtung 7 einstellbar
ist.
[0040] Die Fig. 3 zeigt eine Schnittdarstellung der bei-
spielhaften Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Rollenrosts 1 gemäß Fig. 1. Wie dies der Fig. 3 entnehm-
bar ist, weist das erfindungsgemäße Rollenrost 1 eine
Anzahl von acht in Längsrichtung 23 des Maschinenrah-
mens 2 angeordneten Siebwellen 3 auf. Die Siebwellen
3 sind dabei mit einer Vielzahl von Klassierscheiben 31
bestückt, wobei die Vielzahl der Klassierscheiben 31
drehfest auf den Siebwellen befestigt bzw. angeordnet
sind. Wie dies der Fig. 3 entnehmbar ist, sind die Sieb-
wellen 3 zumindest in deren mittleren Bereich durch eine
Sechseckform gebildet, wobei die Klassierscheiben 31
jeweils eine sechseckig ausgestaltete Aussparung zur
Befestigung der Klassierscheibe 31 auf der Siebwelle 3
aufweisen. Weiterhin sind in dem Schnitt der Fig. 3 die
Abstandselemente 33 erkennbar, worüber der Abstand
zweier benachbarter Klassierscheiben 31 in Längsrich-
tung 37 der Siebwelle 3 festlegbar ist. Die Klassierschei-
ben 31 sind in der dargestellten Ausführungsform als El-
lipsenscheibe 3 ausgestaltet, mit einem veränderlichen
Umfang 314 der Klassierscheibe in Umfangsrichtung der
Klassierscheibe 31. Die Klassierscheiben 31 sind in
Längsrichtung 37 der Siebwelle 3 gestaffelt bzw. gegen-
einander versetzt angeordnet. Jeder der Siebwellen 3 ist
eine Trägereinrichtung 5 zugeordnet, welche an dem Ma-
schinenrahmen 2 befestigt und unterhalb der jeweiligen
Siebwelle 3 angeordnet ist. An den Trägereinrichtungen
5 sind jeweils die Abstreifeinrichtungen 7 und deren
flacheisenförmige Metallkörper 71 angeordnet. Die be-
nachbarten flacheisenförmigen Metallkörper 71 sind zu
Abstreifeinrichtungen 7 in Gruppen zusammengefasst,
wobei die Abstreifeinrichtungen 7 über ein Querelement
72 miteinander verbunden und gemeinsam höhenver-
stellbar an einer Trägereinrichtung 5 angeordnet sind.
Im Hinblick auf die Details der vorgenommenen Anord-
nung wird auf die bereits beschriebene höhenverstellba-
re Befestigung über Klemmeinrichtungen 73 auf die be-
reits ausgeführten Details im Hinblick auf die Fig. 2 Bezug
genommen. Die Siebwellen 3 werden durch einen An-
trieb in Rotation versetzt, die Drehrichtung der Siebwel-
len ist in der Fig. 3 mit dem Pfeil 30 verdeutlicht. Aufgrund
der Rotation der Siebwellen 3 werden ebenfalls die dreh-
fest auf der Siebwelle 3 angeordneten Klassierscheiben
31 und Abstandselemente 33 angetrieben. Aufgrund der
Rotation der Vielzahl von in Längsrichtung 23 des Ma-
schinenrahmens 2 angeordneter Klassierscheiben 31 er-
gibt sich eine Transportrichtung 10 des Rollenrosts 1.
[0041] Die Fig. 4 zeigt eine schematische Detailansicht
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zweier Siebwellen 3, wobei zur vereinfachten Darstel-
lung lediglich die für die Erläuterung der Funktion we-
sentlichen Merkmale in der Fig. 4 dargestellt sind. Zu-
nächst sind der Fig. 4 zwei in Transportrichtung 10 hin-
tereinander angeordnete Siebwellen 3 entnehmbar. Wie
dies bereits zuvor beschrieben wurde, sind auf den je-
weiligen Siebwellen 3 entlang deren Längsachse 37 ab-
wechselnd eine Vielzahl von Klassierscheiben 31 sowie
Abstandselemente 33 angeordnet. Die Klassierscheiben
31 sind in der gezeigten Ausführungsform als Ellipsen-
scheiben ausgeführt, mit einer Scheibenebene 311, der
Umfangsfläche der Klassierscheibe 312 und dem verän-
derlichen Radius der Klassierscheibe 313. Unter den
Siebwellen 3 ist jeweils eine Trägereinrichtung 5 mit einer
daran höhenverstellbar angeordneten Abstreifeinrich-
tung 7 angeordnet, wobei zur besseren Darstellbarkeit
und Erkennbarkeit die Kombination der Trägereinrich-
tung 5 und Abstreifeinrichtung 7 lediglich im Bereich der
in Fig. 4 rechten Siebwelle 3 dargestellt ist. Die beiden
gezeigten Siebwellen 3 rotieren in Drehrichtung 30 der-
art, dass die Vielzahl von Klassierscheiben 31 und Ab-
standselementen 33 in die vorgenannte Drehrichtung 30
angetrieben werden. Die Trägereinrichtung 5 ist relativ
zu den Siebwellen 3 ortsfest angeordnet. An der Träge-
reinrichtung 5 ist eine Abstreifeinrichtung 7 höhenver-
stellbar und nachstellbar zur Einstellung des Abstands
zwischen den flacheisenförmigen Metallkörpern 71 und
den Siebwellen 3 angeordnet. In der Fig. 4 ist lediglich
ein flacheisenförmiger Metallkörper 71 der Abstreifein-
richtung 7 dargestellt. Wie dies der Fig. 4 entnehmbar
ist, sind die Flächenebenen 711 der flacheisenförmigen
Metallkörper 71 parallel zu den Scheibenebenen 311 der
Klassierscheiben 31 angeordnet. Die flacheisenförmi-
gen Metallkörper 71 sind entlang derer Längsachsen 712
über eine Klemmeinrichtung 73 höhenverstellbar ange-
ordnet. Die Längsachse 712 der flacheisenförmigen Me-
tallkörper 71 schließt mit der Tangente 312t der Um-
fangsfläche 312 der Klassierscheibe 31 einen Winkel ein,
welcher im Bereich von 90° bis etwa 15° ausgestaltet
werden kann. Die Abstreifeinrichtung 7 ist über eine
Klemmeinrichtung 73 an der Trägereinrichtung 5 höhen-
verstellbar angeordnet, wobei die Klemmeinrichtung 73
an der Trägereinrichtung 5 über zwei Schraubelemente
733 lösbar befestigt ist, wodurch die Abstreifeinrichtung
7 zwischen der Klemmeinrichtung 73 und der Trägerein-
richtung 5 zur Festlegung der Höhenlage verklemmbar
ist. Die Klemmeinrichtung 73 weist wiederum eine
Klemmplatte 731 auf, die über zwei Schraubelemente
733 an der Trägereinrichtung 5 befestigt ist, wobei der
Abstand der Klemmplatte 731 zu der Trägereinrichtung
5 über die beiden Schraubelemente 733 festlegbar ist.
Die Klemmplatte 731 liegt auf einer Längsseite des flach-
eisenförmigen Metallkörpers 71 auf und die gegenüber-
liegende Längsseite des Metallkörpers 71 wird gegen die
Trägereinrichtung 5 gepresst. Die Mehrzahl der flachei-
senförmigen Metallkörper 71 sind durch ein Querelement
72 miteinander zur Ausbildung einer eine Gruppe bilden-
den Abstreifeinrichtung 7 zusammengefasst. Die Höhen-

lage der flacheisenförmigen Metallkörper 71 bzw. der Ab-
streifeinrichtung 7 kann gegenüber der Trägereinrich-
tung 5 mittels einer Maschinenschraube 53 festgelegt
werden. Vor Festlegung der Höhenlage über die vorge-
nannte Maschinenschraube 53 wird die Klemmeinrich-
tung 73 gelöst, derart, dass sich die Abstreifeinrichtung
7 mit der Vielzahl von flacheisenförmigen Metallkörpern
gegenüber der Trägereinrichtung 5 entlang der Längs-
achse 712 der flacheisenförmigen Metallkörper 71 ver-
schieben lässt.

Patentansprüche

1. Rollenrost (1) umfassend:

- einen Maschinenrahmen (2) mit einer Vielzahl
von mit Klassierscheiben (31) und Abstandse-
lementen (33) bestückten Siebwellen (3), wel-
che in Längsrichtung (23) des Maschinenrah-
mens (2) hintereinander angeordnet und an
dem Maschinenrahmen (2) drehbar gelagert
sind,
wobei jeder Siebwelle (3) eine Trägereinrich-
tung (5) zugeordnet ist, welche unterhalb der
jeweiligen Siebwelle (3) angeordnet ist und an
welcher mindestens eine Abstreifeinrichtung (7)
befestigt ist,
wobei die mindestens eine Abstreifeinrichtung
(7) durch eine Vielzahl von flacheisenförmigen
Metallkörpern (71) gebildet ist, wobei jedem zwi-
schen benachbarten Klassierscheiben (31)
durch ein Abstandselement (33) ausgebildeten
Spaltraum (35) ein flacheisenförmiger Metall-
körper (71) zugeordnet ist und wobei die flach-
eisenförmigen Metallkörper (71) hochkant ste-
hend ausgehend von der jeweiligen Trägerein-
richtung (5) in die von benachbarten Klassier-
scheiben (31) gebildeten Spalträume (35) der
Siebwellen (3) hinein erstreckend ausgebildet
sind.

2. Rollenrost (1) nach Anspruch 1, wobei die Fläche-
nebene (711) der flacheisenförmigen Metallkörper
(71) im Wesentlichen parallel zu den Scheibenebe-
nen (311) der Klassierscheiben (31) angeordnet ist.

3. Rollenrost (1) nach Anspruch 1, wobei die mindes-
tens eine Abstreifeinrichtung (7) zur Einstellung des
Abstands zwischen den flacheisenförmigen Metall-
körpern (71) und den Siebwellen (3) an der Träger-
einrichtung (5) höhenverstellbar und nachstellbar
angeordnet ist.

4. Rollenrost (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei eine Mehrzahl benachbarter flacheisenförmi-
ger Metallkörper (71) zu einer eine Abstreifeinrich-
tung (7) bildenden Gruppe zusammengefasst sind,
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wobei die die Abstreifeinrichtung (7) bildenden flach-
eisenförmigen Metallkörper (71) über ein Querele-
ment (72) miteinander verbunden und gemeinsam
höhenverstellbar an einer Trägereinrichtung (5) an-
geordnet sind.

5. Rollenrost nach Anspruch 4, wobei die aus den
Gruppen von flacheisenförmigen Metallkörpern (71)
gebildeten Abstreifeinrichtungen (7) in Längsrich-
tung (37) der Siebwelle (3) eine Breite im Bereich
von 400 bis 500 mm aufweisen.

6. Rollenrost (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei jede Abstreifeinrichtung (7) über
zwei in Querrichtung (25) des Maschinenrahmens
beabstandet angeordnete Klemmeinrichtungen (73)
an einer Trägereinrichtung (5) höhenverstellbar be-
festigt ist, wobei bevorzugt die Klemmeinrichtungen
(73) jeweils an der Trägereinrichtung (5) lösbar be-
festigt sind, wodurch die Abstreifeinrichtung (7) zwi-
schen der Klemmeinrichtung (73) und der Träger-
einrichtung (5) zur Festlegung der Höhenlage ver-
klemmbar ist.

7. Rollenrost (1) nach Anspruch 6, wobei die Klemm-
einrichtung (73) eine Klemmplatte (731) aufweist,
die über mindestens ein Schraubelement (733) an
einer Trägereinrichtung (5) befestigt ist, wobei der
Abstand der Klemmplatte (731) zu der Trägerein-
richtung (5) über das mindestens eine Schraubele-
ment (733) festlegbar ist.

8. Rollenrost (1) nach Anspruch 7, wobei die Klemm-
platte (731) auf mindestens einer Längsseite (713)
eines flacheisenförmigen Metallkörpers (71) aufliegt
und mindestens eine gegenüberliegende Längssei-
te (713) mindestens eines flacheisenförmigen Me-
tallkörpers (71) gegen die Trägereinrichtung (5)
presst.

9. Rollenrost (1) nach einem der vorausgehenden An-
sprüche, wobei an der Trägereinrichtung (5) mindes-
tens eine, bevorzugt zwei, gekonterte Maschinen-
schrauben (53) zur Festlegung der Höhenlage einer
Abstreifeinrichtung (7) angeordnet sind.

10. Rollenrost (1) nach einem der vorausgehenden An-
sprüche, wobei die flacheisenförmigen Metallkörper
(71) in Transportrichtung geneigt angeordnet sind,
wobei die Längsachse (712) der flacheisenförmigen
Metallkörper (71) mit der Tangente (312t) der Um-
fangsfläche (312) der Klassierscheiben (31) einen
Winkel (714) im Bereich von 15° bis 90° einschlie-
ßen.

11. Rollenrost (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Klassierscheiben (31) in Form
einer Scheibe mit einem veränderlichen Radius

(313) über den Umfang (314) der Klassierscheibe
(31) ausgestaltet sind.

12. Rollenrost (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der die Spaltweite des Spaltraums
(35) definierende Abstand zwischen zwei benach-
barten Klassierscheiben (31) der Siebwellen (3) auf
einen Abstand kleiner als 40 mm, besonders bevor-
zugt auf einen Abstand von kleiner als 30 mm, bei-
spielsweise auf 25 mm oder 20 mm, gewählt ist.

13. Rollenrost (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die flacheisenförmigen Metallkörper
(71) aus einem nichtrostenden Edelstahl, insbeson-
dere einer Edelstahllegierung, gebildet sind.

14. Rollenrost (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die flacheisenförmigen Metallkörper
(71) aus einem Chromstahl, wie insbesondere ei-
nem martensitischen rostfreien Chromstahl, wie bei-
spielsweise einem Rasierklingenstahl, gebildet sind.

15. Rollenrost (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das die flacheisenförmigen Metall-
körper (71) bildende Material zumindest in Teilbe-
reichen gehärtet ist.
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